
ENTWURF DER NEUFASSUNG 
 
SATZUNG: 
ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN ÜBER DIE ÄUßERE GESTALTUNG BAULI-
CHER ANLAGEN UND WERBEANLAGEN IN DER GREIFSWALDER INNEN-
STADT (GESTALTUNGSSATZUNG INNENSTADT)  
 
Zum Schutz und zur zukünftigen Gestaltung der Greifswalder Innenstadt hat gemäß 
des § 86 Abs. 1 der Landesbauordnung von Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18.04.2006 (GVOBl. M-V S. 102) die Bürgerschaft der Uni-
versitäts- und Hansestadt Greifswald in ihrer Sitzung am …………. folgende örtliche 
Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen und Werbeanlagen in 
der Greifswalder Innenstadt als Satzung beschlossen: 
 
 
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Die Vorschriften der Gestaltsatzung gelten für die im Plan (Anlage 1) abgegrenzte Greifs-
walder Innenstadt.  
 
 
§ 2 Sachlicher Geltungsbereich 
 
(1) Die Vorschriften dieser Satzung gelten für bauliche und gestalterische Maßnahmen im 
Bestand und für Neubauten, soweit sie von öffentlichen Flächen aus einsehbar sind.  
Öffentliche Flächen im Sinne dieser Satzung sind für die Allgemeinheit zugängliche Straßen, 
Wege und Plätze sowie öffentliche Grünflächen. 
 
(2) Andere gesetzliche Bestimmungen, insbesondere solche des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege bleiben von dieser Satzung unberührt. 
 
 
§ 3 Allgemeine Anforderungen und Abweichungen 
 
(1) Bauliche und gestalterische Maßnahmen müssen sich nach Form, Maßstab, vertikalen 
und horizontalen Gliederungen, Material und Farben in die charakteristischen Grundzüge 
des historischen Stadtbildes der Greifswalder Innenstadt einfügen.  
Abweichungen von den Einzelfestsetzungen dieser Gestaltsatzung sind nach Antragstellung  
entsprechend § 67 Abs. 1 LBauO M-V möglich. Der Antrag ist zu begründen. 
 
 
§ 4 Fassadenbreiten und Baufluchten 
 
(1) Für jedes Gebäude ist eine individuelle Fassadengestaltung auszubilden, gebäudeüber-
greifende Blend- oder Scheinfassaden sind unzulässig. 
 
(2) Die Fassadenbreite darf die größte sich aus dem Plan der historischen Parzellenstrukur 
gemäß Anlage 1 ergebende Parzellenbreite der jeweiligen Baublockseite nicht überschrei-
ten. 
 
(3) Balkone und Loggien sind in den Straßenfassaden unzulässig. 
Bei untergeordneten Fassadenteilen sind Vorsprünge bis 0,80 m und Rücksprünge bis 
0,30 m zulässig. 
Staffelgeschosse müssen mindestens 1,00 m zurückspringen. 
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§ 5 Fassaden und Dächer 
 
(1) Die Gebäude sind mit einem plastisch hervortretenden oder zurückspringenden und 
durch Material- oder Farbwechsel zu gestaltenden Sockel von 0,30 m bis 0,60 m Höhe aus-
zubilden.  
 
(2) Die Straßenfassaden sind als Lochfassaden auszubilden. Bei Neubauten, die traufstän-
dig oder mit einem Staffelgeschoss errichtet werden, ist darüber hinaus eine Fassadenges-
taltung mit Metall - Glas zulässig. 
 
(3) Lochfassaden sind in glattem Putz herzustellen. Flächig strukturierte, gemusterte oder 
glänzende Putzflächen sowie Fassadenverkleidungen mit anderen Materialien sind unzuläs-
sig. 
 
(4) Bis zu drei straßenparallele Eingangstreppenstufen sind vor einer Fassade zulässig. Die 
Verwendung von polierten oder glänzenden Belagmaterialien ist unzulässig. 
 
(5) Vordächer vor Gebäudeeingängen sind nur aus Metall oder Glas und nur in Pultform zu-
lässig. 
 
(6) Traufständige Häuser sind mit einem parallel zur Straße verlaufenden First sowie mit 
einem symmetrisch geneigten Dach mit einer Neigung zwischen 30o und 50°, bei Mansard-
dächern bis 70° auszuführen. Bei Gebäuden mit einem Staffelgeschoss sind darüber hinaus 
auch Flachdächer zulässig.  
 
(7) Dacheinschnitte sind nicht zulässig. 
 
(8) Die Dachflächen sind einheitlich zu decken. Für die Dachdeckung über 30° Neigung sind 
naturrote Dachziegel oder Dachsteine zu verwenden. Für untergeordnete Dachbauteile und 
Seitenverkleidungen von Gauben sind darüber hinaus Holz, Schiefer, Kupfer- und Zinkblech 
zulässig. 
 
(9) Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind nur zulässig, wenn sie vom öffentlichen 
Straßenraum nicht einsehbar sind. 
 
 
§ 6 Dachgauben und Zwerchgiebel 
 
(1) Dachgauben sind nur als Einzelgauben mit einer Breite von maximal 2,50 m zulässig. 
Darüber hinaus ist pro Gebäude ein Zwerchgiebel zulässig. Pro Dachfläche dürfen maximal 
zwei verschiedene Gaubentypen verwendet werden. 
 
(2) Die Summe der Einzelgauben und Zwerchgiebel darf zusammengenommen nicht mehr 
als 60 % der Traufbreite ausmachen. Der Abstand zwischen dem oberen Abschluss und 
dem First muss  mindestens 1,50 m betragen.  
 
(3) Der Abstand von Einzelgauben untereinander und zu Zwerchgiebeln einschließlich deren 
Dachüberstand muss mehr als 1,00 m betragen. Der Abstand zum Ortgang muss bei 
traufständigen Gebäuden mindestens 1,00 m betragen. 
 
(4) Geneigte Seitenflächen von Gauben und Zwerchgiebeln sind unzulässig. 
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§ 7 Fenster und Schaufenster 
 
(1) Fensteröffnungen sind rechteckig und in stehenden Formaten in einem Mindestverhältnis 
von Breite zu Höhe der lichten Fensteröffnung von 1:1,2 auszuführen. Die Fensterflächen 
der Gauben müssen stehende Formate aufweisen. 
 
(2) Ab einer Fensterhöhe von 1,50 m müssen im oberen oder unteren Fensterdrittel Kämpfer 
eingebaut werden. Fenster mit einer Breite größer als 1,00 m sind vertikal mit Stulp oder 
Pfosten symmetrisch zu untergliedern.  
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Metall – Glasfassaden. 
 
(4) Profile, die die Glasflächen der Fenster einfassen oder gliedern, dürfen als Fensterrah-
men mit Flügel, Fensterflügel mit Pfosten oder Kämpfer nicht breiter als 0,20 m sein. Pfos-
ten, Kämpfer und Sprossen müssen dreidimensional nach außen hervortreten. Zweidimensi-
onal aufgeklebte oder nur im Scheibenzwischenraum angebrachte Sprossen sind unzuläs-
sig. 
 
(5) Gewölbte, verspiegelte und Ornamentverglasungen und in der Fassade sichtbare Rollla-
denkästen sind nicht zulässig. 
 
(6) Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulässig. Ihre seitlichen Begrenzungen und verti-
kalen Gliederungen müssen an den Fensterachsen oder Fluchten der Fensterlaibungen der 
Obergeschosse ausgerichtet sein. 
Schaufenster dürfen nicht in die Sockelzone des Gebäudes einschneiden. 
 
(7) Der Seitenabstand zum Gebäuderand muss mindestens 0,50 m betragen. Die Zusam-
menfassung von mehreren Fassadeneinheiten zu einer durchgehenden Schaufensterfront ist 
nicht zulässig. 
 
(8) Die Glasflächen von Schaufenstern müssen stehende oder quadratische Formate auf-
weisen und dürfen aus der Fassade nicht hervorstehen. 
 
(9) Der Eingang eines Ladengeschäftes darf eine Breite von maximal 2,00 m haben. 
 
(10) Bei Schaufensterrahmen sind metallisch glänzende Oberflächen unzulässig. Sicher-
heitseinrichtungen wie Rollläden, Roll- und Scherengitter vor der Schaufensterfront sind un-
zulässig. 
 
 
§ 8 Eingänge und Einfahrten 
 
(1) Der Eingang zu einem Gebäude ist jeweils direkt zur Straße anzuordnen und mit einer 
Tür zu verschließen. Gewölbte, verspiegelte und Dekorverglasungen in Eingangstüren sind 
nicht zulässig. 
 
(2) Durch- und Einfahrten in rückwärtige Grundstücksbereiche und Tiefgaragen müssen mit 
mehrflügeligen Toren aus Holz oder Metall geschlossen sein. Schwing- und Rolltore sind so 
zu gestalten, dass sie wie Flügeltore wirken. 
Diese dürfen maximal 1,00 m hinter der Fassade liegen. Die lichte Breite der Durch- und 
Einfahrten darf bis zu 3,50 m betragen.  
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§ 9 Antennen 
 
(1) Fernseh- und Rundfunkantennen, Mobilfunkantennen sowie Satellitenempfangsanlagen 
sollen unter Dach angebracht werden. Bei Anbringung auf dem Dach sind sie nicht einseh-
bar anzubringen.  
Kabelführungen dürfen nicht frei sichtbar über die Fassaden geführt werden. 
 
 
§ 10 Markisen 
 
(1) Markisen sind nur zulässig als bewegliche Pultmarkisen im Erdgeschoss über Schaufens-
tern und Eingängen von Läden. Markisen und ihre Montagebauteile dürfen Gewände, Ge-
simse, Lisenen und Ornamente der Fassaden nicht überschneiden oder verdecken. 
 
(2) Markisen müssen parallel zum Gebäude auf die Fassadengestaltung und die Maueröff-
nungen bezogen sein, indem die Enden an den vertikalen Fluchten der Öffnungen und Glie-
derungselemente ausgerichtet werden. Sie dürfen bis zu 6,00 m breit sein und höchstens 
zwei Schaufenster überspannen. Der Mindestabstand zwischen zwei nebeneinander mon-
tierten Markisen muss 0,15 m betragen. 
 
(3) Markisen dürfen einfarbig oder mit einem zweifarbigen, horizontalem oder senkrechtem 
Streifenmuster gestaltet sein. Andere Designs sowie glänzende Materialien sind unzulässig. 
 
 
§ 11 Werbeanlagen 
 
(1) Werbeanlagen sind nur zwischen Sockelzone und Fensterbrüstung im ersten Oberge-
schoss eines Gebäudes zulässig. Werbeanlagen dürfen nicht an und auf freistehenden Mau-
ern und Einfriedungen, Dächern und Schornsteinen, Balkonen, Erkern und Geländern, an 
Türen und Toren, Fensterläden, Rollläden und Fenstern angebracht werden. Von einem Ge-
bäude losgelöste, freistehende Werbeanlagen sind nicht zulässig. Schaukästen sind nur 
innerhalb der Gestaltung einer Schaufensterfront zulässig. Sie dürfen nicht in den öffentli-
chen Straßenraum hineinragen. Für Gaststätten sind darüber hinaus Schaukästen bis zu 
0,50 m x 0,50 m zulässig. 
 
(2) Zulässige Werbeanlagen sind ausschließlich auf der Fassade angebrachte Einzelbuch-
staben sowie Tafeln, Ausleger, Logos und Zunftzeichen. Die maximale Buchstaben- oder 
Zeichenhöhe beträgt 0,40 m. Tafeln dürfen maximal 0,50 m hoch sein. Ausleger dürfen eine 
Auskragung von 0,90 m nicht überschreiten. 
 
(3) Werbeanlagen dürfen Fenster- und Türöffnungen, Traufkanten, Gewände, Gesimse, Li-
senen und Ornamente der Fassaden nicht verdecken. Der minimale Abstand einer Werbe-
anlage zum Gebäuderand muss 0,50 m betragen. 
 
(4) Mehrere Werbeanlagen an einem Gebäude müssen in mindestens einem der nachfol-
gend genannten Merkmale aufeinander abgestimmt werden: gleiche Größe, gleiche Schrift-
höhe bei Anordnung auf der gleichen horizontalen Fluchtlinie, Anordnung auf einer gemein-
samen vertikalen Symmetrieachse. 
 
(5) Beleuchtete Werbeanlagen sind nur als Einzelbuchstaben, Zeichen, Ausleger und als 
angeleuchtete Tafeln zulässig. Die Beleuchtung muss blendfrei angebracht werden. Selbst-
leuchtende Werbekästen sind unzulässig. 
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(6) Ausgeschlossen sind für Werbeanlagen und Beschriftungen folgende Farben: 
 
Farbe vergleichbar mit RAL 
Schwefelgelb 1016 
Zinkgelb 1018 
Pastellorange 2003 
Reinorange 2004 
Rose 3017 
Erdbeerrot 3018 
Erikaviolett 4003 
Blaulila 4005 
Lichtblau 5012 
Enzianblau 5010 
Gelbgrün 6018 
Leuchtorange 2005 
Leucht-Hellorange 2007 
Leuchtrot 3024 
 
Schräg auf der Fassade angeordnete Werbeanlagen, Werbeanlagen mit Blink- oder Wech-
sellicht, bewegliche Werbeanlagen sowie Werbeanlagen, die mit Spiegeln hinterlegt sind, 
sind nicht zulässig. 
 
(7) Auf Schaufenstern dürfen Schriftzüge aus Einzelbuchstaben mit einer Schrifthöhe bis 
maximal 0,30 m angebracht werden. Insgesamt dürfen Schaufenster nur bis 20 % ihrer Flä-
che zu Werbezwecken beklebt werden. Dies gilt nicht für befristete Sonderveranstaltungen. 
 
(8) Die der Befestigung von Werbeanlagen dienenden Konstruktionsteile dürfen nicht in plas-
tische oder verzierende Fassadenteile einschneiden oder sie überdecken. Kabelführungen 
elektrischer Zuleitungen dürfen nicht sichtbar sein. 
 
(9) Werbeanlagen in Form von dauerhaften, straßenüberspannenden Transparenten sind 
unzulässig. Transparente mit Hinweisen auf temporär begrenzte Ereignisse sind zulässig 
und müssen in einer Mindesthöhe von 4,50 m angebracht werden und unterhalb der Traufe 
der angrenzenden Gebäude liegen. Die Anbringung der straßenüberspannenden Transpa-
rente ist auf 2 Monate begrenzt. 
 
 
§ 12 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig nach § 84 Absatz 1 Nr. 1 LBauO M-V  sowie § 5 Abs. 3 der Kommunal-
verfassung M-V handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig, ohne eine Ausnahmegenehmigung 
zu besitzen, 
 
1. die Fassadenbreiten und Baufluchten nach § 4 nicht einhält; 
2. Fassaden und Dächer entgegen dem § 5 ausführt; 
3. Dachaufbauten entgegen den § 6 ausführt; 
4. Fassadenöffnungen (Fenster sowie Schaufenster, Eingänge und Einfahrten) entgegen 

den §§ 7 und 8 ausführt; 
5. Werbeanlagen entgegen § 11 ausführt oder anbringt. 
 
(2) Diese Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 84 Absatz 3 LBauO M-V mit einer Geldbu-
ße bis zu 500.000,00 EURO geahndet werden. 
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§ 13 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 
treten die Gestaltungssatzung Innenstadt vom 18.02.2000 und deren 1. Änderung vom 
31.08.2006 außer Kraft. 
 
 
Greifswald, den  
 
 
Der Oberbürgermeister 
 


